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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 15. Juli 1981 angemeldeten 

europäischen Patentanmeldung Nr. 81 105 547.4, für die die 

Priorität einer früheren Anmeldung vom 23. Juli 1980 in 

Anspruch genommen wird, 1st am 23. November 1983 das elf 

Ansprüche umfassende europäische Patent Nr. 45 009 erteilt 

worden. 

Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer 

Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu wider-

rufen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Mit Zwischenentscheidung vom 8. August 1986 hat die Em-

spruchsabteilung festgesteilt, daB der Aufrechterhaltung 

des Patents mit den in der Mitteilung gemäB Regel 58(4) EPU 

vom 10. Januar 1986 angegebenen Unterlagen EinspruchsgrUnde 

nach Artikel 100 EPU nicht entgegenstUnden. 

Gegen die Zwischenentscheidung hat der BeschwerdefUhrer am 

4. Oktober 1986 unter Entrichtung der Gebühr Beschwerde er-

hoben und beantragt, das Patent zu widerrufen. Die schrift-

liche Begründung 1st am 27. November 1986 eingegangen. 

In der mUndlichen Verhandlüng am 5. Mai 1988 hat der 

Beschwerdeführer nochmals seine Ansicht begründet, daB auch 

der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 mi Hinblick auf 
die der Entgegenhaltung DE-B-1043866 in Verbindung mit den 

Entgegenhaltungen DE-C-976943 und FR-E-91611 zu entnehmen-

den Lehren nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit 

beruhe. 

Der Beschwerdegegner 1st dem Vorbringen des Beschwerde-

fUhrers entgegengetreten und hat beantragt, die Beschwerde 
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zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung 

unter Streichung des Wortes "insbesondere" in Zeile 4 des 

Anspruches 2 aufrechtzuerhalten. 

VI. 	Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt: 

"Wahiweise kipp- oder parallel absteilbarer Flugel (2) 

eines Fensters, einer Tür od. dgl., der Uber je einen 

oberen und unteren, am vertikalen Holm des Flügels sowie am 

zugehôrigen festen Rahmen (3) jeweils drehbar gelagerten 

Ausstellarm (5) gehalten 1st, dadurch gekennzeichnet, daB 

jeder Ausstellarm (5) an der Stirnseite des Flügels (2) 

dreh- und vertikal schiebbar gelagert 1st und einen drehbar 

an ihm sowie am Flügel gelagerten Hilfsarm (6) trãgt, wobei 

der Ausstellarm in der Schliess- und der Parallelabstellage 

jeweils eine gegenüber der Flügelebene geneigte Stellung 

einnimmt und diese beiden Stellungen zueinander etwa 

spiegelbildlich sind, und das jeder obere Ausstellarm zu 

seinem unteren bezUglich einer zur Ebene des geschlossenen 

Flügels senkrechten Ebene spiegelbildlich angebracht ist 

und sich die flUgelseitigen Drehachsen (14) des oberen und 

unteren Ausstellarins näher sind als diejenigen (22) ihrer 

Hilfsarme". 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

den Regein 1(1) und 64 EPU; sie 1st daher zulässig. 

Die Erfindung befaBt sich mit einein wahlweise kipp- oder 

parallel abstelibaren Flügel eines Fensters, einer Tür od. 

dgl., der über je einen oberen und unteren, am vertikalen 

Hoim des Flügels sowie am zugehórigen festen Rahmen jeweils 

drehbar gelagerten Ausstellarm gehalten 1st. Wie der 
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Spalte 1, Zeilen 12 bis 15 der EP-B-0045009 zu entnehiuen 

ist, gehôrt ein Fenster mit diesen Merkmaien zum Stand der 

Technik. Bei diesem als Vertikal-Schiebefenster ausge-

bildeten vorbekannten Fenster wird das FlUgelgewicht 

vornehinlich von Seilen aufgenommen. Diesen von dem 

Beschwerdegegner in der inündlichen Verhandlung auf Befragen 

bestätigten Angaben hat der BeschwerdefUhrer nicht 

widersprochen. 

Bei dein bekannten Fenster werden zum Kippen des Flügels nur 

die beiden oberen Ausstellarine ausgeste11t, wogegen die 

unteren Arnie ihre Lage gegenUber dem Flügel behalten. Zum 

Parallelabstellen werden dagegen alle vier Ausstellarine 
ausgesteilt. 

Für Fenster, deren Flügel nicht von Seilen gehalten werden, 

ist diese Konstruktion jedoch nicht geeignet, da man mit 

ihrer Hilfe die Flügel nur mit gro8eni Kraftaufwand ver-

stellen könnte. und die Belastung der Ausstellarme sowie die 

Kraftableitung ungünstig wären. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen 

Flügel mit festein Rahmen der obenerwähnten Art zu schaffen, 

der insbesondere auch bei hohem Flügelgewicht ohne grofien 

Kraftaufwand versteilt werden kann und bei deni die auftre--
tenden Kräfte günstig abgeleitet werden (vgl. EP-B-0045009, 

Spalte 1, Zeilen 15 bis 20 uñd 26 bis 31). 

3. 	Die Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 gelöst. 

Dadurch, daB am Flügel zusätzliche, von den Ausstellarmen 
getragene Hilfsarme angelenkt sowie die Anlenkung und 

Anordnung der Ausstell- und Hilfsarme an den Stirnseiten 

des Flügels in der liii Anspruch angegebenen Weise gelöst 

ist, kann der Flugel mit einem minhmalen Kraftaufwand von 

der einen stabilen Endlage in die andere übergeführt werden 
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und ist die Belastung der Ausstellkonstruktion bei 

gunstiger Kraftableitung gering. 

Der Flügel nach dem Anspruch 1 1st durch keines der im 

europäischen Recherchenbericht und im Einspruchs- sowie 

Beschwerdeverfahren genannten Dokumente bekanntgeworden. Da 

der Beschwerdeführer die Neuheit des Gegenstandes dieses 

Anspruchs nicht bestritten hat, erübrigt sich insoweit elne 

Begründung. 

Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik die Lehre 

des Anspruchs 1 nahelegen konnte, 1st folgendes auszu-

führen: 

5.1 Die von dem Beschwerdeführer in der Hauptsache erôrterte 

Entgegenhaltung DE-B--1043866 befaBt sich mit einer Aus-

stellverrichtung für kippbare, für kipp- oder schwenkbare 

und für parallel zurücksetzbare Flügel von Fenstern, Türen 

od. dgl. 

Die dieser Entgegenhaltung zu entnehmende Lehre besteht 

darin, je einen Ausstellarm der Aussteilvorrichtung 

einerends schwenkbar an jeder Ecke des Flügels und 

anderends längs schiebbar am festen Rahmen anzulenken sowie 

jeden Ausstellarm durch einen an ihm angelenkten Hilfsarm 

gegen den festen Rahmen abzustützen. Dadurch soil der 

Flügel nicht nur in der gekippten Stellung gegen Druck-

krãfte, sondern auch gegen Zugkräfte sowie in jeder 

Zwischenstellung zuverlässig und gleichmãssig abgestützt 

werden (s. Spalte 1, Zeilen 17 bis 20; Patentanspruch 1, 

Figur 1). 

Nach der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 1 bis 5, 37 bis 42 

sowie Zeile 57 bis Spalte 4, Zeile 24) in Verbindung mit 

den Figuren 1 bis 3 sind bei dieser Vorrichtung dann, wenn 

sie zum Ausstellen eines kipp-oder schwenkbaren FlUgels 
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verwendet wird, die Ausstellarme iii, Unterschied zu den 

Hilfsarmen am oberen Querholni des festen Rahinens mit Zapfen 

horizontal schiebbar gefUhrt. ZUIU Schwenken des Flügels um 

seine lotrechte Achse wird der an der Seite dieser Achse 

befindliche Ausstell- oder Hilfsarm am festen Rahnien 
festgelegt und der Ausstellarm an der der Schwenkachse 

gegenüberliegenden Seite bei geschlossenem FlUgel von 

diesem entkuppelt. Der Flügel kann dann um die lotrechte 

Achse geschwenkt werden, während die Ausstell- und 
Hilfsarme am festen Rahmen verbleiben. 

Bei Anwendung der bekannten Vorrichtung auf Fenster, die 

durch paralleles ZurUcksetzen des Flügels zu äffnen sind, 

wird nach Spalte 3, Zeilen 6-8 oben und unten bzw. rechts 
und links je eine Ausstellvorrichtung vorgesehen. DaB hier 

nur ein AnschluB an den von oben nach unten verlaufenden 
Flügel- und Rahnienschenkeln gemeint 1st, bedarf mm Hin-

blick darauf, daB quer verlaufende Ausstellungsvorrichtun-

gen zuni Parallelausstellen nicht geeignet sind, keiner 
weiteren Begründung. Weitere Einzelheiten hinsichtlich 

dieser Ausführungsart sind nicht angegeben. Von einer 

Verwendung dieser für einen parallel zurücksetzbaren FlUgel 

bestimmten Lôsung auch bei einem wahlweise kipp- oder 

parallel abstellbaren Flügel 1st in der DE-B-1043866 

keine Rede. Die bekannte Vorrichtung ist, wie sich schon 

aus der Bezeichnung und dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
ergibt, nur für kippbare, für kipp- oder schwenkbare sowie 

für (ausschlie8lich) parallel zurücksetzbare, mit den 

Worten des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents: parallel 
abste11bareF1-tigeLhestimimt._____________________________________ 

Solite sich der Fachmann dennoch die Fragen vorlegen, ob 

sich die bekannte Lósung auch als Ausstellvorrichtung für 

wahlweise kipp- oder parallel absteilbare FlUgel eignet, 

so würde er zu dem Ergebnis konunen, daB dies nicht der Fall 
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1st. Wie sich aus der Schilderung der dann nur in Frage 

kommenden, ein Schwenken ermôglichenden Läsung ergibt, 

würde der Flügel in der gekippten Stellung oben nicht mehr 

gestützt sein, da in der Kipplage das obere Flügelende 

nicht mehr festgehalten 1st, wie ein Buck auf die urn 

90 im Uhrzeigersinne gedrehte Fig. 3 lehrt. 

5.2 Aber auch bei Berücksichtigung des in Spalte 1, Zeilen 1 

bis 11 der DE-B-1043866 angegebenen und auf das Dokuinent 

DE-C-976943 zurUckgehenden Standes der Technik erhält der 

Fachmann keine Anregung zu einem wahlweise kipp- oder 

parallel abstellbaren FlUgel nach dern erteilten Anspruch 1. 

Der DE-C-976 943 1st nämlich nur die Lehre zu entnehmeri, 

bei einer Ausstellvorrichtung für wahlweise kipp-oder 

schwenkbare Flügel an der der Kippachse gegenüberliegenden 

Flügelseite einen Ausstellarm am festen Rahmen drehbar und 

am Flügel dreh- und horizontal schiebbar zu lagern sowie 

einen Hilfsarm am Ausstellarm und Flügel anzulenken (s. 

Figuren 1 und 3). Zweck dieser Ausbildung 1st es, durch den 

Hilfsarin eine zusätzliche AbstUtzung zu schaffen, weiche am 

Flügel angreifenden Kräften entgegenwirkt. 

Nach einer Ausführungsart kann der Hilfsarm über semen 

Anlenkpunkt an dem Ausstellarin hinaus zu elnem zweiten 

Ausstellarm verlängert und mit einein Zapfen in einem 

Schlitz am festen Rahmen géführt sein, derart, daB em 

Schwenken des auch nur minimal gekippten FlUgels verhindert 

wird (s. Seite 3, Zeilen 80 bis 97, Anspruch 5, Figuren 2 

und 5). 

Die bei parallel absteilbaren Flügeln auftretende 

Problematik wird in der DE-C--976943 überhaupt nicht ange-

sprochen. 
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5.3 Eel verständiger Würdigung des gesamten Inhalts der DE-B-

1043866 gibt diese daher dem Fachrnann keine Anregung, die 

ihr zu entnehmende und jeweils nur für kippbare bzw. für 

kipp- oder schwenkbare bzw. für parallel zurücksetzbare 

Flügel geltende Lehre so abzuwandèln, daB sie sich auch für 

wahlweise kipp- oder parallel abstellbare Flügel verwenden 

lieJ3e. 

Im besonderen enthãlt die Entgegenhaltung keinen Hinweis, 

die Ausstell- und die Hilfsarme nicht am festen Rahmen, 

sondern am Flügel dreh- und vertikal schiebbar bzw. drehbar 

zu lagern und die Ausstellarme in der Schliel3- sowie in der 

Parallelabstellage gegenüber der Flügelebene geneigt 

anzuordnen, wodurch unter Zugrundelegung der für die 

Parallelabstellung eines Flügels üblichen MaBe sich die 

Arnie so dirnensionieren und anbringen lassen, daB die Arnie 

in allen Lagen, näinlich der Schliel3-, Parallelabstell- und 

Kipplage des Flügels jeweils nur eine geringe Neigung auf-

weisen. Dadurch wird erreicht, daB einerseits die Kraftab- 

leitung des Flügelgewichts in den festen Rahmen sehr 

gUnstig und andererseits der Kraftaufwand zurn Verstellen 

des Flügels von der SchlieB- in die Parallelabstellage und 

umgekehrt infolge der Bewegung des Flügelschwerpunkts 

gewisserinaBen auf einer horizontalen Linie gering ist. 

5.4 Die FR-E-91611 befaBt sich mit einer Vorrichtung zurn Führen 

von SchiebetUren, bei der Lenker mit dem einen Ende am 

mittleren Bereich der Schiebetüren angelenkt und mit dem 

anderen Ende ober- und unterhaib der Schiebetüren geführt 
sind. 

Nach der Lehre dieser Entgegenhaltung werden die oberen und 

unteren Lenker spiegelbildlich zueinander geneigt ange-

ordnet, urn die Schiebetür aus der Ebene der SchlieBlage in 

die zu dieser Ebene parallel vorlaufende Ebene der Schiebe- 
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lage überführen zu können, und durch Zugfedern derart 
initeinander verbunden, daB die SchiebetUren nach dem 
Verschwenken der Wirkungslinien der Zugfedern durch die 
Totpunktlage der türseitigen Anlenkpunkte in der SchlieB-
oder Schiebelage gehalten wird. 

Eine Anregung jedoch, wie der Fachmann vorzugehen hat, urn 
die bei wahiweise kipp- oder parallel abstellbaren Flügeln 
durch das Flügelgewicht bedingten Nachteile zu verineiden, 
erhält man durch diese Lehre nicht. 

5.5 Die Ubrigen Dokumente, durch die die zur Lôsung der der 
Erfindung zugrundel iegenden Aufgabe vorgeschlagenen 
MaBnahrnen nicht bekanntgeworden sind, liegen vorn Gegenstand 
des Anspruchs 1 weiter ab. 

Sie können weder für sich noch in Verbindung mit den durch 
den in den Kapitein 5.1 bis 5.4 erörterten Stand der 
Technik vermittelten Lehren eine Anregung geben, aufgrund 
deren der Fachrnann ohne erfinderische Tãtigkeit zu einern 
Flügel gem58 der Lehre des Anspruchs 1 gelangt. 

5.7 Der wahiweise kipp- oder parallel abstelibare Flügel nach 
dein Anspruch 1 beruht inithin auf einer erfinderischen 
Tãtigkeit irn Sinne des Artikels 56 EPU. 

6. 	Es ist zweckdienlich, die Fassung des erteilten Anspruchs 1 
beizubehalten, da dern Stand der Technik nach der DE-B-
1043866, der der Bildung des ersten Teils des Anspruchs 1 
gemãB der Zwischenentscheidung zugrunde gelegt worden 1st, 
em "wahiweise kipp- oder parallel absteilbarer Flügel" 
nicht zu entnehmen 1st (s. Kapitel 5.1) und, wie erwãhnt, 
der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung 
bestätigt hat, daB die in der erteilten Fassung der 
Beschreibung (Spalte 1, Zeilen 1 bis 15) gemachten Angaben 
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einen irn Sinn des Artikels 54 EPU zugãnglich gernachte Aus-

bildung eines wahiweise kipp- oder parallel abstelibaren 

FlUgels wiedergeben. Die Fassung des erteilten Anspruchs 1 

gab mithin ein kiares Bild von dein relevanten Stand der 

Technik. 

Das Patent kann daher mit dem Anspruch 1 in der erteilten 

Fassung Bestand haben. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 11 entsprechen mit Ausnahnie 

des Anspruchs 2 inhaitlich den erteilten abhängigen 

Ansprüchen. Im letzteren ist auf den berechtigten Einwand 

des Beschwerdeführers hin, daB eine andere Abstützung der 

Ausstellarnie am festen Rahmen als an ihren rahrnenseitigen 

Enden nicht möglich sei, das Wort "insbesondere" antrags-

gemäl3 gestrichen worden. Deinentsprechend ist dieses Wort 

auch in Spalte 2, Zeile 46 der Beschreibung zu streichen. 

Da es sich irn vorliegenden Fall urn eine Anderung des ab-

hãngigen Anspruchs 2 handelt, deren Bedeutung von dern 

sachkundigen Vertreter des Beschwerdeführers überblickt 
werden konnte, und der Vertreter in der mündlichen Ver-
handlung auch nicht zu erkennen gegeben hat, daB er zur 

Prüfung eine lângere Bedenkzeit benôtigte, erubrigte sich 

die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU (vgl. 

Entscheidung T 219/83, AB1 7/1986, 211). 

Entscheidungsvorinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückver-

wiesen, das Patent in der erteilten Fassung unter Streichung 

des Wortes "insbesonderell in Zeile 4 des Anspruchs 2 und 

dementsprechend auch in Spalte 2, Zeile 46 der Beschreibung 

aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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